
 

 
 

Die häufigsten Fragen zum Firmen- und Gesellschaftsrecht 

Rechtstipps für Gründer und junge Unternehmen 

 

Ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Unternehmensgründung ist die richtige Rechts-

form. Aber auch nach Beginn der unternehmerischen Tätigkeit kann ein Rechtsformwechsel, 

etwa aufgrund steuerrechtlicher Änderungen sinnvoll und zweckmäßig sein. 

 

Welche Rechtsform ist die richtige? 

Die Frage nach der richtigen Rechtsform kann nicht allgemein beantwortet werden, sondern 

nur anhand der jeweiligen Erfordernisse des Unternehmens. Die Rechtsform hängt zunächst 

davon ab, wie viele Personen den Betrieb führen werden. Wollen mehrere gemeinsam das 

Unternehmen gründen beziehungsweise leiten, können sie zwischen einer Gesellschaft bür-

gerlichen Rechts (GdbR bzw. BGB-Gesellschaft), einer Offenen Handelsgesellschaft (OHG), 

einer Kommanditgesellschaft (KG) oder den Kapitalgesellschaften Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung (GmbH), Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) und Aktienge-

sellschaft (AG) wählen. Für eine einzelne Person kommt nur das Einzelunternehmen oder 

eine der genannten Kapitalgesellschaften in Betracht; die Gründung einer BGB-Gesellschaft 

ist nicht möglich. 

 

Welche Gründungskosten fallen an? 

Entscheidende Bedeutung bei der Rechtsformwahl hat auch die Höhe des Kapitalbedarfes 

und der Gründungskosten. Während bei den Kapitalgesellschaften ein bestimmtes Mindest-

kapital gesetzlich vorgeschrieben ist, nämlich 25.000 Euro bei der GmbH, zwischen 1 Euro 

und 25.000 Euro bei der Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) und 50.000 Euro bei 

der Aktiengesellschaft, ist bei den anderen Rechtsformen eine Mindestausstattung nicht ver-

bindlich fest gelegt. Von dem gesetzlichen Mindestkapital muss die Hälfte bei der Gründung 

eingezahlt werden. Der Rest kann später, nach einem entsprechenden Gesellschafterbe-

schluss und Aufforderung durch die Geschäftsführung, nachgeschossen werden. Bei der 

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) muss das Mindestkapital immer voll einge-

zahlt werden. 

 

Außer dem Einzelunternehmen und der Gesellschaft bürgerlichen Rechts müssen alle ande-

ren Rechtsformen in das Handelsregister eingetragen werden. Es fallen Notargebühren, die 

Kosten der Handelsregistereintragung einschließlich Bekanntmachungskosten an, die bei 

einer GmbH regelmäßig zwischen 500 und 1.000 Euro liegen. Für die Eintragung einer 

OHG oder KG beziehungsweise einer Einzelfirma muss ein Betrag zwischen 200 und 350 

Euro aufgewendet werden. 
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Welche Haftungsbeschränkungen gibt es? 

Eine wichtige Rolle spielt auch die Haftungsbeschränkung. Der Einzelunternehmer, die Ge-

sellschafter einer OHG und die Komplementäre einer KG haften über das Betriebsvermögen 

hinaus auch mit ihrem Privatvermögen für die Unternehmensverbindlichkeiten. Dagegen ist 

die Haftung der GmbH-Gesellschafter, der Aktionäre einer AG und der Kommanditisten einer 

KG auf die Höhe ihrer Geschäftsanteile bzw. Kommanditeinlagen beschränkt. Auf das Pri-

vatvermögen können die Gläubiger nicht zugreifen. 

 

Auch die GdbR-Gesellschafter haften grundsätzlich mit ihrem Privatvermögen für die Unter-

nehmensverbindlichkeiten. Allerdings kann hier die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen 

durch individuelle Vereinbarung, etwa mit dem Lieferanten, beschränkt werden. Die Haf-

tungsbeschränkung setzt aber eine konkret vereinbarte Regelung voraus. Es reicht nicht, 

wenn in der Unternehmensbezeichnung der Zusatz „GdbR mit beschränkter Haftung“ oder 

„Beschränkt haftende BGB-Gesellschaft“ verwendet wird. 

 

Welchen Firmennamen kann man wählen? 

Besonderes Augenmerk muss bei der Unternehmensgründung auch auf die Wahl des Fir-

mennamens gelegt werden. Sowohl für den Einzelkaufmann als auch für die Personen- und 

Kapitalgesellschaften sind Personen-, Sach- und Fantasiefirmen zulässig, die die folgenden 

Kriterien erfüllen müssen: 

 

1. Die Firma muss Unterscheidungskraft haben und kennzeichnend wirken 

 

2. Die Rechtsform muss ersichtlich sein 

 

3. Die Haftungsverhältnisse müssen offengelegt werden 

 

4. Die Firma darf nicht irreführend sein. 

 

Jedes im Handelsregister eingetragene Unternehmen muss einen Rechtsformzusatz führen 

wie GmbH, AG, OHG und KG, „eingetragener Kaufmann“, „eingetragene Kauffrau“ oder eine 

entsprechende Abkürzung, wie „e. K.“, „e. Kfm.“ oder „e. Kfr.“. Dies ist also nur ein Hinweis 

auf die Rechtsform, nicht aber auf die Qualifikation des Betriebsinhabers. Außerdem gibt es 

jetzt die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), abgekürzt UG (haftungsbeschränkt). 

 

Der nicht im Handelsregister eingetragene Einzelunternehmer muss im rechtsgeschäftlichen 

Verkehr seinen ausgeschriebenen Vor- und Zunamen verwenden. Bei der GdbR müssen die 

ausgeschriebenen Vor- und Zunamen aller Gesellschafter aufgeführt werden. Daneben kön-

nen aber bei beiden Rechtsformen eine Geschäftsbezeichnung, etwa ein Tätigkeitshinweis 

oder eine Phantasiebezeichnung benutzt werden. 
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Muss jedes Unternehmen im Handelsregister eingetragen werden? 

Unklarheit besteht häufig darüber, wer sich im Handelsregister eintragen lassen muss. Viel-

fach wird angenommen, dass alle Handelsbetriebe beim Amtsgericht registriert sein müssen. 

Das Handelsregister ist aber ein öffentliches Verzeichnis, in das alle Unternehmen, egal ob 

Handwerker, Dienstleister, Produzent oder Händler eingetragen werden müssen, wenn sie 

eine bestimmte Größenordnung erreicht haben und über einen nach Art und Umfang in 

kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb verfügen. Diese Kaufmannseigen-

schaft besitzen alle Kapitalgesellschaften kraft Rechtsform, also insbesondere die GmbH, die 

UG (haftungsbeschränkt) und die AG. 

 

Der Einzelkaufmann und die Personengesellschaften OHG und KG müssen sich im Handels-

register eintragen lassen, wenn die Größenordnung und Struktur kleingewerblicher Betriebe 

überschritten wurde und sie nach Art und Umfang zur Führung kaufmännischer Bücher ver-

pflichtet sind. Entscheidend kommt es hier auf den Umsatz, die Beschäftigtenzahl, Betriebs-

kapital, Teilnahme am Kredit-, Scheck- und Wechselverkehr usw. an. Unternehmen, die die 

vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllen, können aber durch freiwillige Eintragung im 

Handelsregister die Kaufmannseigenschaft erwerben. 

 

Mit der Kaufmannseigenschaft sind vielfältige Rechte, aber auch Pflichten verbunden. So hat 

das im Handelsregister eingetragene Unternehmen die Möglichkeit, Prokura zu erteilen und 

den Gerichtsstand frei zu wählen. Häufig werden bei Ausschreibungen nur „Handelsregister-

Unternehmen“ angeschrieben oder neue Geschäftskontakte von der Vorlage einer Handels-

registerbescheinigung abhängig gemacht. Andererseits muss der Kaufmann neben den 

steuerrechtlichen auch die handelsrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften 

beachten. Hat er Vertragsstrafen vereinbart, können diese nicht ermäßigt werden. Die Bürg-

schaften des Kaufmannes sind immer selbstschuldnerisch und auch bei mündlicher Erklä-

rung wirksam. 

 

Stand: März 2012 

 
 
Hinweis: 
Die Veröffentlichung von Merkblättern ist ein Service der IHK Trier für ihre Mitgliedsunternehmen. 
Dabei handelt es sich um eine zusammenfassende Darstellung der rechtlichen Grundlagen, die nur 
erste Hinweise enthält und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Eine anwaltliche Beratung im 
Einzelfall kann dadurch nicht ersetzt werden. Obwohl dieses Merkblatt mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
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 Einzelunterneh-
men 

Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GdbR) 

Offene Handels-
gesellschaft 
(OHG) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

Unternehmergesell-
schaft (haftungsbe-
schränkt) 

Gesellschaft mit 
beschränkter Haf-
tung (GmbH) 

Aktiengesellschaft 
(AG) 

Allgemeines Einfache Unter-
nehmensgründung. 
Unternehmer ist 
alleine für betriebli-
chen Erfolg ver-
antwortlich. 

Eignet sich für 
gleichberechtigte 
Partner. Geringe 
Gründungskos-
ten. 

Gleich berechtigte 
und verpflichtete 
Partner, die alle in 
der Gesellschaft 
tätig sind. Genießt 
hohe Kreditwürdig- 
keit 

Interessant, wenn 
einzelne Gesell-
schafter nicht die 
volle Haftung 
tragen und sich 
nur kapitalmäßig 
beteiligen wollen 

So genannte Einstiegsva-
riante zur GmbH. 

Einfachste Form 
einer Kapitalgesell-
schaft. Interessant, 
wenn kein Gesell-
schafter volle per-
sönliche Haftung 
tragen will. 

Im Gegensatz zur 
GmbH zahlreiche 
formale Erfordernis-
se. Erleichterungen 
für kleine Aktien- 
gesellschaften  

Gründung Lediglich Gewer-
beanmeldung er-
forderlich  

Entsteht mit Ab- 
schluss eines 
Gesellschafts-
vertrages (auch 
mündlich). Min-
destens 2 Ge-
sellschafter  

Entsteht durch 
Gesellschaftsver-
trag (auch münd-
lich). Mindestens 2 
voll haftende Ge-
sellschafter 

Entsteht durch 
Gesellschafts-
vertrag. Mindes-
tens 1 Komple-
mentär (Vollhaf-
ter) und 1 Kom-
manditist (Teil-
hafter) 

Ensteht mit Handelsregis-
tereintragung. Notariell 
beurkundeter Gesell-
schaftsvertrag oder nota-
rielles Gründungs-
protokoll. Ein oder mehre-
re Gesellschafter 

Entsteht mit Han-
delsregister-
eintragung. Notariell 
beurkundeter Ge-
sellschaftsvertrag 
oder notarielles 
Gründungsprotokoll. 
Ein oder mehrere 
Gesellschafter.  

Entsteht mit Han-
delsregister-
eintragung. Notariell 
beurkundeter Ge-
sellschaftsver-
trag.Ein oder mehre-
re Aktionäre. 

Handelsre- gis-
ter 

Eintragungspflicht 
bei bestimmter 
Größe. Freiwillige 
Eintragung möglich 

Keine Eintragung  Eintragungspflicht Eintragungs-
pflicht; Haftungs-
beschränkung 
des Kommandi-
tisten erst mit 
Eintragung 

Ensteht erst mit Handels-
registereintragung  

GmbH entsteht erst 
mit Eintragung 

AG entsteht erst mit 
Eintragung 

Gesellschafter Keine Mindestens Zwei Mindestens zwei Mindestens ein 
Komplementär 
und ein Kom-
manditist 

Mindestens ein Gesell-
schafter 

Mindestens ein Ge-
sellschafter 

Mindestens ein Ge-
sellschafter  

Kapital- und 
Mindesteinzah- 
lung 

Kein festes Kapital 
oder Mindesteinla-
ge vorgeschrieben 

Kein festes Kapi-
tal oder Min-
desteinlage vor-
geschrieben 

Kein festes Kapital 
oder Mindesteinla-
ge vorgeschrieben 

Für Komplemen-
tär kein festes 
Kapital oder Min-
desteinlage vor-
geschrieben; 
Kommanditist 
muss Einlage in 
beliebiger Höhe 
übernehmen  

Kann mit dem Kapital 
zwischen 1 EUR und 
25.000 EUR gegründet 
werden. Keine Sachein-
lage und Kapital muss 
sofort voll eingezahlt 
werden. Außerdem so 
genanntes Zwangsspa-
ren: ¼ des Jahresgewin-
nes muss in die Rücklage 
eingestellt werden bis 
25.000 EUR Kapital er-
reicht ist 

Mindeststammkapital 
von 25.000 Euro. 
Mindesteinzahlung 
¼ auf jede Einlage, 
und insgesamt min-
destens 12.500 Eu-
ro.  

Mindestgrundkapi-
tal von 50.000 Euro. 
Mindesteinzahlung 
¼ des Ausgabebe-
trages. Mindest-
nennbetrag einer 
Aktie 1 Euro.  
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 Einzelunterneh-

men 
Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GdbR) 

Offene Handels-
gesellschaft 
(OHG) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

Unternehmergesell-
schaft (haftungsbe-
schränkt) 

Gesellschaft mit 
beschränkter Haf-
tung (GmbH) 

Aktiengesellschaft 
(AG) 

Firma Personen-, Sach- 
oder Fantasiefirma. 
Ausgeschriebener 
Vor- und Zuname 
wenn keineHan-
delsregistereintra-
gung; keine Fir-
menführung 

Keine Firma; es 
müssen ausge-
schriebene Vor- 
und Zunamen 
aller Gesellschaf-
ter verwendet 
werden.  

Personen-, Sach- 
oder Fantasiefirma 

Personen-, Sach- 
oder Fantasiefir-
ma 

Personen-, Sach- oder 
Fantasiefirma  

Personen-, Sach- 
oder Fantasiefirma 

Personen-, Sach- 
oder Fantasiefirma 

Rechtsform- 
zusatz 

Bei Handelsregis-
tereintragung: „ein-
getragener Kauf-
mann“, „e.K.“, 
„e.Kfr.“ 

Nicht erforderlich „Offene Handels-
gesellschaft“, 
„OHG“ 

„Kommanditge-
sellschaft“, „KG“ 

„Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt)“ 
oder „UG (haftungsbe-
schränkt)“ 

„Gesellschaft mit 
beschränkter Haf-
tung“, „GmbH“ 

„Aktiengesell- 
schaft“, „AG“ 

Haftung Unternehmer haftet 
mit Geschäfts- und 
Privatvermögen 

Gesamtschuldne-
rische Haftung 
der Gesellschaf-
ter (Geschäfts- 
und Privatvermö-
gen). Haftungs-
beschränkung 
durch individuelle 
Vereinbarung mit 
Gläubigern 

Gesamtschuldneri-
sche Haftung der 
Gesellschafter 
(Geschäfts- und 
Privatvermögen) 

Komplementäre 
haften wie die 
OHG-
Gesellschafter, 
Kommanditisten 
nur bis zur Einla-
ge 

Gesellschaftsvermögen 
der Unternehmergesell-
schaft; Gesellschafter 
schuldet nur volle Einlage 

Gesellschafts-
vermögen der 
GmbH; Gesellschaf-
ter schuldet nur volle 
Einlage 

Gesellschaftsver-
mögen der AG. Ak-
tionär schuldet nur 
volle Einlage 

Geschäftsfüh- 
rung / Vertre-
tung 

Einzelunternehmer 
allein 

Gesellschafter 
gemeinsam. Ab-
weichende ge-
sellschafts-
vertragliche Re-
gelung möglich  

Jeder Gesellschaf-
ter allein. Abwei-
chende gesell-
schaftsvertragliche 
Regelung möglich 

Jeder Komple-
mentär allein. 
Kommanditisten 
von Geschäfts-
führung und Ver-
tretung ausge-
schlossen  

Mangels anderer vertrag-
licher Regelung Gesamt-
geschäftsführungs- und 
vertretungsmacht der 
Geschäftsführer 

Mangels anderer 
vertraglicher Rege-
lung Gesamt-
geschäftsführungs- 
und –vertretungs-
macht der Ge-
schäftsführer 

Mangels anderer 
vertraglicher Rege-
lung Gesamt-
geschäftsführungs- 
und –vertretungs-
macht des Vorstan-
des 

Gewinn- und 
Verlustvertei- 
lung 

Einzelunternehmer 
allein 

Mangels anderer 
vertraglicher Re-
gelung Beteili-
gung der Gesell-
schafter zu glei-
chen Teilen am 
Gewinn und Ver-
lust 

Mangels anderer 
vertraglicher Rege-
lung zunächst Ver-
zinsung Kapitalan-
teile mit 4 %, Ver-
teilung Restgewinn 
nach Köpfen, Ver-
luste ebenfalls 
nach Köpfen 

Mangels anderer 
vertraglicher Re-
gelung zunächst 
Verzinsung Kapi-
talanteile mit 4 % 
und Verteilung 
Restgewinn nach 
angemessenen 
Verhältnis, Ver-
luste ebenfalls 
nach angemes-
senem Verhältnis 

Mangels anderer vertrag-
licher Regelung Gewinn-
verteilung entsprechend 
Höhe der Geschäftsantei-
le; ¼ muss in die Rückla-
ge eingestellt werden.  

Mangels anderer 
vertraglicher Rege-
lung Gewinnvertei-
lung entsprechend 
Höhe der Ge-
schäftsanteile 

Anteile am Gewinn 
bestimmten sich 
nach dem Verhältnis 
der Aktiennennbe-
träge; Satzung kann 
abweichende Rege-
lung vorsehen 

 


